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A D R E S S E N  

Veranstalter 

Miteigentümergemeinschaft Ried 
p.A. Gaschen Partner AG 
Egelbergstrasse 33, 3006 Bern 

unterstützt durch  

Gemeinde Köniz 
Planungsabteilung  
Landorfstrasse 1, 3098 Köniz 

T 031 970 93 91 
F 031 970 92 11 
plak@koeniz.ch 

 

Wettbewerbssekretariat 

Heinrich Schachenmann 
dipl. Arch. ETH/SIA 
Büro für Raumplanung 
4581 Küttigkofen 

T 032 677 0111 
F 032 677 0112 
h.schachenmann@gawnet.ch 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit ist im vorliegenden Wettbe-
werbsprogramm für alle Personenbezeichnungen die männliche Form 
gewählt, diese steht stellvertretend für beide Geschlechter. 
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1 .  A U S G A N G S L A G E  U N D  Z I E L E  

1.1. Planung Ried 

1.1.1. Ausgangslage 

Das Ried im Ortsteil Niederwangen der Gemeinde Köniz ist die 
grösste zusammenhängende Baulandreserve für den Wohnungs-
bau in der Region Bern. Mit total rund 30 ha bietet es Platz für die 
Realisierung eines neuen Quartiers mit rund 2'000 Einwohnern 
mit den nötigen öffentlichen Einrichtungen und für die Sicherung 
und Attraktivierung eines beliebten Naherholungsgebietes. Das 
früher aufparzellierte Gebiet befindet sich heute im Besitz einer 
einzigen Miteigentümergemeinschaft, die sich zum Ziel gesetzt 
hat, das Ried in Etappen zu überbauen oder neu zu nutzen. 

 

Im Herbst 2007 schrieben die Gemeinde Köniz und die Miteigen-
tümergemeinschaft Ried einen Planungswettbewerb mit nachfol-
gendem Studienauftrag aus. Der Wettbewerb sollte städtebauli-
che Lösungen für eine angemessene Überbauung des Ried und 
die Sicherung des attraktiven Naherholungsgebietes aufzeigen. 
Der Wettbewerb stiess auf internationales Interesse, mit Beteili-
gung von insgesamt 35 Planerteams aus der Schweiz und aus 
weiteren Ländern. 

1.1.2. Planungswettbewerb Ried 

Den städteplanerischen Wettbewerb gewann das Planungskon-
zept „Papillon“ der Arbeitsgemeinschaft blue architects und Rup-
recht Architekten aus Zürich. Im Wettbewerb „Entwicklungs-
schwerpunkte Wohnen“ des Kantons Bern wurde die Planung 
Ried Niederwangen, insbesondere das gewählte „innovative 
Vorgehen“, die „sorgfältige Konzepterarbeitung“ und das „hoch-
wertige Resultat“ mit einem Preis in der Höhe von Fr. 250'000.– 
ausgezeichnet. Die Gemeinde Köniz beschloss, den Preis in die 
architektonische Weiterentwicklung des Konzepts Papillon im 
Rahmen des vorliegenden Wettbewerbs und weiterer folgender 
Wettbewerbe zu investieren. 

1.1.3. Planungsinstrumente 

Aus dem Ergebnis des Wettbewerbs entstanden die für eine 
Neunutzung und Überbauung nötigen Planungsinstrumente: 

1. Den Richtplan Ried, bestehend aus 
- dem Richtprojekt mit Modell 1:200 
- dem Masterplan mit Modell 1:500 
- den Ver- und Entsorgungsplan 1:2’000 
- den Erläuterungsbericht mit Leitlinien 

2. Die grundeigentümerverbindliche Überbauungsordnung (ÜO) 
mit Plan und Vorschriften 
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Masterplan 

 

 

1.2. Wettbewerbsobjekt 

Gegenstand des Wettbewerbs waren die Baufelder A und B und 
ein Teil des Baufeldes E gemäss ÜO Ried. 
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In den Baubereichen gelten die folgenden maximalen Bruttoge-
schossflächen (excl. Gemeinschaftsräume, Quartierzentren, Ta-
gesstätten udgl.: 

Baubereich A: 13'100 m2 

Baubereich B: 22'220 m2 

Baubereich E (gesamthaft) 14'100 m2 
davon Anteil im Wettbewerbsgebiet ca. 8'900 m2 

Total ca. 44'200 m2 

1.3. Ziele 

Die wesentlichen Inhalte des Planungswettbewerbs und der Nut-
zungsplanung bestimmten auch die Ziele des vorliegenden 
Wettbewerbs. Angestrebt wurden… 

- ein städtebaulich und architektonisch hochwertiges Projekt, 
das die (in den unter 1.1.3 genannten Planungsinstrumenten) 
anvisierten Vorstellungen aufnimmt sowie besonders gut 
ausgestaltet und/oder gegebenenfalls durch bessere Lösun-
gen bereichert; 

- eine hohe Wohn- und Siedlungsqualität, insbesondere durch 
einen engen Bezug zur Natur und zur Landschaft, durch ge-
fahrlose und ruhige Gebäudeumgebungen, Aufenthaltsberei-
che und Zirkulationsflächen und Schaffung eines kinderge-
rechten Umfeldes; 

- in Bau und Betrieb wirtschaftliche Infrastrukturanlagen; 

- ein verantwortungsvoller Umgang mit den nicht erneuerbaren 
oder die Umwelt schädigenden Ressourcen. Die Gebäude 
sollen dem energetischen und ökologischen Standard von 
Minergie-P-eco entsprechen oder der Effizienzklasse A/A des 
Kantonalen Gebäudeenergieausweises. Der SIA Effizienz-
pfad Energie (D 0216) sowie SNARC (SIA Dokumentation D 
0200) bilden die Grundlage für die Beurteilung der Beiträge 
bezüglich Energie und Nachhaltigkeit. 

Das Wettbewerbsergebnis wird massgebend sein für eine quali-
tätvolle Weiterentwicklung des gesamten Ried (siehe Art. 6 der 
Überbauungsvorschriften). 

Gesucht wurde ein Planungsteam, das in der Lage ist, die für ei-
ne marktgerechte Realisierung wesentlichen Planungsschritte zu 
erbringen. 
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2 .  P L A N U N G S P R O Z E S S  

2.1. Veranstalter, Verfahren und Rechtsschutz 

2.1.1. Veranstalter 

Veranstalter des Projektwettbewerbs ist die Miteigentümerge-
meinschaft Ried, genannt MEG, welche die Grundeigentümer im 
Planungsgebiet zusammenfasst und gegen aussen vertritt. 

MiteigentümergemeiFreitag, nschaft Ried 
p.A. Gaschen Partner AG 
Egelbergstrasse 33, 3006 Bern 

2.1.2. Sekretariat 

Kontaktadresse für diesen Wettbewerb ist: 

Wettbewerb Wohnen im Ried 
p.A. Heinrich Schachenmann 
dipl. Arch. ETH/SIA 
Büro für Raumplanung 
4581 Küttigkofen 

2.1.3. Verfahren 

Durchgeführt wurde ein Planungswettbewerb im Einladungsver-
fahren nach Art. 8 der SIA Ordnung 142 für Architektur- und In-
genieurwettbewerbe. Das GATT/WTO-Übereinkommen war nicht 
anwendbar. Bis zum Entscheid wurde der Wettbewerb anonym 
durchgeführt. 

Zur Teilnahme wurden eingeladen: 

Aebi & Vincent, Bern  

ARGE blue architects & Ruprecht Architekten GmbH, Zürich  

Brügger Architekten, Thun  

Büro B Architekten und Planer AG, Bern  

DUPLEX architekten AG, Zürich 

Itten + Brechtbühl AG, Bern 

Luca Selva Architekten, Basel 

Matti Ragaz Hitz, Liebefeld  

Reinhardpartner Architekten, Bern  

Rykart Architekten AG, Gümligen  

Sued5, Biel  

W2H Architekten AG, Bern  

Der Beizug von Fachplanern war fakultativ und für das Sieger-
projekt nicht zwingend mit einer weiteren Beauftragung verbun-
den. Zeichnet sich deren Beitrag im Siegerprojekt besonders 
aus, kann das Beurteilungsgremium den/die entsprechenden 
Fachplaner der Veranstalterin zur Weiterbearbeitung empfehlen. 

Mit der Wettbewerbsteilnahme anerkannten die Teilnehmenden 
das Wettbewerbsprogramm, die Fragenbeantwortung und die 
Entscheide des Preisgerichts in Ermessensfragen. 

Das Büro Rykart Architekten zog sich rund 11 Wochen vor der 
Abgabe begründet aus dem Wettbewerb zurück. Erst nach der 
Kuvertöffnung zeigte sich, dass das Büro Itten + Brechtbühl, 
Bern trotz schriftlicher Teilnahmebestätigung kein Projekt abge-
geben hat. Das Preisgericht bedauert, dass dadurch andere inte-
ressierte Teams an der Teilnahme gehindert wurden. 
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2.1.4. Rechtsschutz 

Die Entscheide des Preisgerichts in Ermessensfragen sind end-
gültig.  

Bei Verletzung berechtigter Interessen kann der Entscheid der 
Jury innerhalb einer nicht erstreckbaren Frist von 10 Tagen seit 
Erhalt des Juryberichtes mit begründeter und in zweifacher Aus-
fertigung einzureichender Einsprache an das Sekretariat ange-
fochten werden. Das daraufhin gemäss Ziff. 2 bestellte Schieds-
gericht im Sinne des Konkordates über die Schiedsgerichtsbar-
keit vom 27. März 1969 ist für den Entscheid über die Einsprache 
ausschliesslich zuständig. 

In der Einsprache muss der Einsprecher einen Schiedsrichter 
bezeichnen. Innert 10 Tagen nach Erhalt der Einsprache muss 
die Jury ihrerseits einen Schiedsrichter ernennen und dem Ein-
sprecher schriftlich mitteilen. Die beiden Parteischiedsrichter 
müssen sich über eine Qualifikation als Architekten auf Hoch-
schulstufe ausweisen können. Sie dürfen weder Mitglieder der 
Jury gewesen sein noch am Wettbewerb teilgenommen haben 
oder im Zusammenhang mit dem Wettbewerb für einen Teilneh-
mer tätig gewesen sein. Die beiden Schiedsrichter wählen ihrer-
seits innert 10 Tagen nach ihrer Ernennung den Obmann. Der 
Obmann des Schiedsgerichtes muss über ein Anwaltspatent ver-
fügen. Können sich die Schiedsrichter nicht auf einen Obmann 
einigen, so wird dieser vom gemäss § 277 Abs. 3 ZPO zuständi-
gen Gerichtspräsidenten bestimmt. 

Das Schiedsgericht setzt der Jury eine kurze Frist zur Beantwor-
tung der Einsprache und fällt nach deren Eingang innert 10 Ta-
gen den Schiedsspruch. Der Schiedsspruch wird beiden Parteien 
gleichzeitig per Einschreiben zugestellt. Er ist endgültig und kann 
nicht angefochten werden. 

 

2.2. Massgebende Grundlagen 

Für den selektiven, einstufigen, anonymen Wettbewerb waren 
folgende Grundlagen massgebend: 

a) Die Ordnung SIA 142 für Architektur- und Ingenieurwettbe-
werbe. 

b) Das Wettbewerbsprogramm. 

c) Die Änderungen und Ergänzungen aufgrund der Fragenbe-
antwortung. 

Das Preisgericht hat sich vorbehalten, für maximal ein Baufeld 
eine unterschiedliche Rangierung vorzunehmen und unter Um-
ständen maximal 2 verschiedene Siegerprojekte zu bestimmen, 
soweit sichergestellt ist, dass die unterschiedlichen Lösungen 
miteinander harmonieren. 

Für den Fall, dass das Preisgericht kein Projekt direkt zur Wei-
terbearbeitung empfehlen kann, hat sich der Veranstalter vorbe-
halten, die Projekte der engsten Wahl in einer optionalen Berei-
nigungsstufe gemäss Art. 5.4 SIA 142 anonym und gegen vom 
Preisgericht nach Massgabe der Anforderungen festgelegten 
Entschädigung überarbeiten zu lassen. 

Der Veranstalter beabsichtigt, entsprechend dem Resultat der 
Beurteilung und den Empfehlungen des Preisgerichts die/den 
Verfassende/n des vom Preisgericht zur Ausführung empfohle-
nen Projektes (Architekt/in oder Innenarchitekt/in) mit weiteren 
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Architekturleistungen zu beauftragen. Die Bearbeitung der Teil-
leistungen Vorprojekt, Bauprojekt, Detailstudien, Bewilligungsver-
fahren, Ausschreibungs- und Ausführungspläne sowie die gestal-
terische Leitung, insgesamt 60% der Teilleistungen nach SIA 102 
(2003) ist zugesichert. 

Vorbehalten bleibt die Einigung über den Werkvertrag. 

Das Urheberrecht am geistigen und künstlerischen Inhalt der 
eingereichten Projekte bleibt bei den Verfassenden. Eine Pro-
jektbearbeitung durch Dritte im Rahmen der gemäss Programm 
nicht fest zugesicherten Leistung ist ausdrücklich erlaubt. 

Dem Preisgericht steht für 5-7 Preise, für Ankäufe und eine feste 
Entschädigung von Fr. 10'000.– pro Team die Summe von 
Fr. 260'000.– exkl. MwSt zur Verfügung, welche voll ausgeschüt-
tet wird. Die feste Entschädigung wird nur ausgerichtet, wenn ein 
zur Beurteilung zugelassenes Projekt abgegeben wird. 
 

2.3. Unterlagenbezug 

Die Teilnehmenden erhielten alle für die Bearbeitung wichtigen 
Vorgaben und Unterlagen in digitaler Form. Am 15. März fand 
eine geführte Besichtigung des Wettbewerbsareals statt, an der 
auch die Modellgrundlage abgegeben wurde. 

 

2.4. Fragenbeantwortung 

Innert der gesetzten Frist gingen rund 60 Fragen ein, deren Be-
antwortung vom Preisgericht genehmigt und am 12. April 2013 
allen Angemeldeten zugestellt wurde. 

 

2.5. Preisgericht 

Das Preisgericht setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 
(vom Veranstalter abhängige Personen) 

Sachpreisrichter (stimmberechtigt): 

• Katrin Sedlmayer, Vertreterin Gemeinderat Köniz 

• Friedrich Wiedmer, Vertreter MEG 

• Ulrich Buchschacher, Vertreter MEG 

• Luc Mentha, Gemeindepräsident Köniz 

Fachpreisrichter (stimmberechtigt): 

• Marie Noëlle Adolphe, Landschaftsarchitektin, Meilen 

• Marianne Dutli Derron, Architektin, Zürich (Wohnbaugenos-
senschaften Zürich) 

• Pius Flury, Architekt, Solothurn 

• Jürg Herzog, Architekt, Bern 

• Ueli Marbach, Architekt, Zürich 

• Heinrich Schachenmann, Architekt, Küttigkofen  

• Werner Waldhauser, Nuglar, Experte für Haustechnik und 
Gebäudeökologie  

• Urs Wilk, Architekt und Gemeinderat, Köniz 

Ersatzpreisrichter: 

• Marlene Zingg, Vertreterin MEG (Ersatz Sachpreisgericht)  
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Experten ohne Stimmrecht: 

• Daniel Christen, Basel (Baukostenplaner)  

• Donald Vogt, Geschäftsführer Marti GU AG, Bern 

• Hans Wyss, Planungsabteilung Köniz 

• Ueli Zingg, Abteilung Umwelt und Landschaft Köniz 

• Ruedi Käser, Verkehr und Unterhalt Köniz 

• René Schaad, Liegenschaftsverwaltung, Köniz 

• Eva Schober, Planungsabteilung Köniz 

An der Sitzung vom 2.9.2013: 

• Marc Maurer, Architekt, Planungsabteilung Köniz 

• Stephan Felber, Gemeindeplaner, Köniz 

Das Preisgericht behielt sich vor, bei Bedarf weitere Fachexper-
ten ohne Stimmrecht beizuziehen.  

Für die Vorprüfung der Wettbewerbsbeiträge waren verantwort-
lich: 

• Bauinspektorat und Planungsabteilung Köniz (Bauvorschrif-
ten, Übereinstimmung mit der ÜO, Brandschutz, Lärmschutz, 
Erschliessung und Ver- und Entsorgung, Landschaft) 

• Marlene Zingg, Ulrich Buchschacher und Friedrich Wiedmer 
(Zimmergrössen, Ausrüstung mit Nasszellen, Waschen, Kin-
derwagen) 

• Marianne Dutli (genossenschaftlicher Wohnungsbau) 
• Daniel Christen und Donald Vogt (Kostenbeurteilung) 
• Werner Waldhauser (SNARC; Energie und Nachhaltigkeit 
• Hch. Schachenmann, Architekt / Raumplaner, Küttigkofen 

(Raumprogramm und Projektierungsbedingungen) 
 
Das Preisgericht traf sich am 15. August und am 2. September 
2013 unter dem Vorsitz von Friedrich Wiedmer und der fachli-
chen Leitung durch Ueli Marbach zur Beurteilung der Projekte. 

Zu Beginn der Beurteilung wurde geprüft, ob zwischen Mitglie-
dern des Beurteilungsgremiums und Teilnehmenden formelle 
Ausstandsgründe bestehen. Solche waren keinem Mitglied der 
Jury bewusst. 

 

2.6. Eingegangene Projekte 

Mit fristgemässer Zusendung der Pläne bis 19.07.2013 gingen  
10 Projekte ein, anonym mit Kennzeichnung durch ein Kennwort. 
Die Nummerierung erfolgte zufällig im Rahmen der Vorprüfung. 

1 37.8° 
2 Smoothie 
3 Pfauenauge 
4 LEVI 
5 RIED P1 
6 luegit vo baerge u tal 
7 PROXEMIK 
8 Drumlin 
9 ABEROT 
10 GOLDFINGER 
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3 .  V O R P R Ü F U N G  U N D  Z U L A S S U N G  Z U R  B E U R T E I L U N G   

3.1. Vorprüfung 

Die 10 Arbeiten wurden durch Heinrich Schachenmann wertungs-
frei hinsichtlich Vollständigkeit und Einhaltung der formellen Be-
dingungen vorgeprüft. Das Auspacken der Projekte bzw. die Prü-
fung auf Einhaltung der Anonymität erfolgte durch eine beigezo-
gene Vertrauensperson, die im Preisgericht nicht vertreten war. 
Diese stellte auch sicher, dass allfällige Metadaten in den Excel- 
und Acrobat-Dateien, die Hinweise zur Verfasserschaft geben 
könnten, entfernt wurden. 

Die Pläne aller Projekte wurden fristgemäss und hinreichend 
vollständig abgegeben.  

Ein Teilnehmer gab die verlangte CD nicht unter Verschluss ab. 
Bei einem Projekt fehlten die Angaben zur Umsetzung von Art. 
17 der ÜO betreffend Energie und die Angaben betr. Energiebe-
zugsflächen. Drei Projekte machten keine Aussagen zum Stand-
ort einer möglichen Holzschnitzelheizung mit Schnitzellager.  

Inhaltlich überschreitet das Projekt 6 luegit vo baerge u tal im 
Baubereich A an einer Stelle die maximale Gebäudehöhe nach 
ÜO erheblich (um ca. 6 m). Das Projekt 9 ABEROT weicht im 
Baubereich A um bis zu 17 m von der Gestaltungsbaulinie nach 
ÜO ab und platziert den belebten Aussenbereich teilweise an-
ders als in ÜO und Masterplan vorgesehen. Etliche haben zu 
wenige Veloabstellplätze, zu kleine oder unzureichend ausge-
stattete Gemeinschaftsräume, andere weichen deutlich vom ver-
langten Wohnungsspiegel ab. Weitere kleinere Abweichungen 
werden hier nicht beschrieben. 

Wie im Wettbewerbsprogramm angekündigt, erfolgte die Detail-
vorprüfung auf Einhaltung des Raumprogramms, der Bau- und 
Planungsvorschriften, der funktionalen Anforderungen und der 
Wirtschaftlichkeit nur für die Projekte der engeren Wahl. Sie ist 
im Kapitel 4.5 beschrieben. 

 

3.2. Zulassung der Projekte zur Beurteilung 

Das Ergebnis der Grob-Vorprüfung lag dem Preisgericht in tabel-
larischer Form vor und wurde bei Sitzungsbeginn durch Heinrich 
Schachenmann erläutert.  

Das Preisgericht stellte fest, dass die formellen Vorgaben des 
Wettbewerbsprogramms von allen Teilnehmenden hinreichend 
gut beachtet wurden und dass eine unbefangene Beurteilung der 
Arbeiten gewährleistet ist. Insbesondere liegt kein Fall vor, wo 
durch fehlende Pläne oder übermässige Beigaben eine verglei-
chende Beurteilung erschwert würde. Deshalb wurde einstimmig 
beschlossen, alle Projekte zur Beurteilung zuzulassen.  

 

3.3. Zulassung der Projekte zur Preiserteilung 

Die Abweichungen gegenüber den Anforderungen des Wettbe-
werbsprogramms erachtete das Preisgericht in keinem Fall als 
besonders schwerwiegend oder unlauter. Daraus folgend wurde 
einstimmig beschlossen, alle Projekte zu einer allfälligen Preiser-
teilung zuzulassen, die Abweichungen aber im Rahmen der ma-
teriellen Projektprüfung zu bewerten. 
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4 .  B E U R T E I L U N G  

4.1. Grundlagen der Beurteilung 

Das Preisgericht legte der Beurteilung die im Wettbewerbspro-
gramm (Kap. 2.6.3.) aufgeführten Beurteilungskriterien zugrunde: 

a) Das städtebauliche Konzept  

• Die Einbindung in die ÜO Ried und den Masterplan. 

• Die Volumetrie und die Massstäblichkeit. 

• Die Identität und Adressbildung des Quartiers. 

• Der Umgang mit dem Freiraum und seine Ausgestaltung. 
 

b) Die Architektur  

• Die räumliche Qualität der Bauten und Freiräume und der In-
nenräume und der gestalterische Ausdruck. 

• Die Materialisierung. 

• Die statisch-konstruktive und bautechnische Zweckmässig-
keit der Hoch- und Tiefbauten hinsichtlich Lastabtragung, 
Gebrauchstauglichkeit und Ausführungsrisiken. 

• Die Gebäudetechnik. 
 

c) Die Funktionalität 

• Die Standortgerechtigkeit der vorgeschlagenen Nutzungen 
(Wohnungsspiegel, Nutzung der Freiflächen). 

• Die Qualität der Grundrisse und der Aussenräume und deren 
Eignung für alle Benutzergruppen inklusive Behinderte. 

• Ein Umfeld, das die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Nutzer unterstützt und vor Immissionen und Gefahren 
schützt. 

• Ein gut funktionierendes Konzept der Erschliessung, Parkie-
rung sowie der externen Ver- und Entsorgung. 
 

d) Die Nachhaltigkeit 

• Die ökonomische Nachhaltigkeit, d.h. niedrige Investitions-
kosten und Betriebskosten, Langlebigkeit und Flexibilität zur 
Anpassung an geänderte Marktbedürfnisse. 

• Die ökologische Nachhaltigkeit, d.h. schonender Umgang mit 
den Ressourcen, geringe Veränderung der Topographie, ge-
ringer Energieverbrauch, CO2-Neutralität, ökologisch verträg-
liche Materialwahl. Trennung von Primär- und Sekundärstruk-
tur, Zugang zu Zentralen und Steigzonen. 

• Die soziale Nachhaltigkeit, d.h. die Schaffung behaglicher, 
immissionsarmer und sicherer Räume und Zonen im Gebäu-
deinnern und im Aussenraum, ein hochwertiges Angebot an 
Begegnungs- und Sozialflächen und eine hohe Variabilität für 
künftige Veränderungen im Wohnbereich. 

Die vier Hauptkriterien sind gleichwertig. Die Unterkriterien kön-
nen nur im Verbund gewichtet werden. 

 

4.2. Analyse der Projekte 

Mit einem gemeinsamen Rundgang zu Beginn erhielten die Mit-
glieder des Preisgerichts einen Überblick über die Bandbreite der 
eingereichten Lösungen. Danach erfolgte das detaillierte Studi-
um der Projektvorschläge durch 5 Gruppen mit je einem Archi-
tekten, einem Vertreter der MEG und einem Vertreter der Ge-
meinde Köniz. Jede Gruppe nahm 2 Projekte näher unter die Lu-
pe. Das Schwergewicht dieser Analyse lag auf den ortsbaulich-
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gestalterischen Kriterien und der Funktionalität. Die Jurymitglie-
der Ueli Zingg und Rudolf Käser prüften alle 10 Projekte hinsicht-
lich der Vorgaben zur Erschliessung und zur Landschaft, Werner 
Waldhauser hinsichtlich Energie und Nachhaltigkeit. 

 

4.3. Erste Ausscheidungsrunde 

Im Plenum wurden die Erkenntnisse der Gruppen gemeinsam 
besprochen. In einer ersten Beurteilungsrunde schied das Preis-
gericht die folgenden Projekte aus. Sie vermögen in der Einpas-
sung in den Kontext von Nachbarschaft und ÜO, der räumlichen 
Qualität der Bauten und Freiräume und/oder der Qualität der 
Grundrisse nicht zu überzeugen und eignen sich nach Auffas-
sung des Preisgerichts nicht als ideales Muster für die künftige 
Entwicklung des Ried. 

2 Smoothie 
6 luegit vo baerge u tal 
8 Drumlin 

 

4.4. Zweite Ausscheidungsrunde 

In der zweiten Beurteilungsrunde wurden die Kriterien differen-
zierter angewendet. Ausgeschieden wurden Projekte, die zwar in 
Einzelbereichen gute Lösungen zeigen, aber im Kontext aller Kri-
terien nicht überzeugen:   

5 RIED P1 
7 PROXEMIK 

 

4.5. Detailvorprüfung und Projektbeschriebe 

In der engeren Wahl verblieben die folgenden Projekte:  

1 37.8° 
3 Pfauenauge 
4 LEVI 
9 ABEROT 
10 GOLDFINGER 

 

Das Preisgericht beschloss, die sehr aufwändigen Erhebungen 
wie z.B. der Baukosten und der anrechenbaren Bruttogeschoss-
fläche etc. auf jene 3 Projekte zu beschränken, die bezüglich der 
Hauptkriterien Städtebau, Architektur und Funktionalität nach 
dem ersten Jurytag klar vorne lagen.  

Bis zum zweiten Jurytag erstellten die Fachpreisrichter Entwürfe 
der Projektbeschriebe. Ferner wurde die Vorprüfung der verblie-
benen Projekte verfeinert, hinsichtlich 

- Richtigkeit der Eigenangaben (Projektkenndaten) und Erfül-
lung des Raumprogramms 

- Bau- und Planungsvorschriften, insbesondere Übereinstim-
mung mit der ÜO und dem Ringstrassenprojekt, ferner 
Brandschutz und Lärmschutz 

- Anforderungen gemäss Programm an den privaten und an 
den gemeinnützigen Wohnungsbau 

- Energie, Gebäudetechnik und technische Nachhaltigkeit  

- Wirtschaftlichkeit 
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Die Wirtschaftlichkeit wurde anhand einer vergleichenden Kos-
tenschätzung der Projekte mittels der Elementmethode und auf 
Grund der BKP-Positionen 1 (Bauvorbereitung), 2 (Gebäude), 
4 (Umgebung), 5 (Baunebenkosten) und 6 (Honorare) beurteilt.  

Die Kostenschätzung berücksichtigt die konkreten und projekt-
spezifischen Kennwerte sowie die Gestaltungs- und Materialisie-
rungsvorschläge, legt aber bei den weder quantifizier- noch qua-
lifizierbaren Projektelementen einen gemeinsamen Standard zu 
Grunde. 

Die oben genannten Fachleute stellten das Ergebnis ihrer Prü-
fung dem Preisgericht zu Beginn des zweiten Jurytages vor. 

Anschliessend wurden die Entwürfe der Projektbeschriebe ge-
meinsam diskutiert, um die wichtigen Erkenntnisse aus der De-
tailvorprüfung ergänzt und bereinigt. 

Hinsichtlich Ökologie und Energie stellt das Preisgericht fest, 
dass entgegen der Anforderungen im Programm keines der Pro-
jekte näher auf die Problematik eingegangen ist und demzufolge 
keiner der allenfalls zugezogenen Gebäudetechnik-Planer An-
recht auf automatischen Verbleib im Team bzw. den Zuschlag 
hat. Verlangt waren ein projektbezogener Beschrieb, der auf die 
Primärstruktur bezogene Nachweis der Realisierbarkeit des an-
gedachten Konzepts und der Machbarkeit einer einfachen natür-
lichen Lüftung (ohne Label) sowie einer pro Wohnung individuell 
steuerbaren mechanischen Lüftung (mit Label). Nicht verlangt 
waren projektneutrale Standardbeschriebe und/oder Systemver-
gleiche von Heizungs- und Lüftungskonzepten. 

Im Wohnungsbau ist der Einfluss der Haustechnik (Lüftung, Sani-
tär, Elektro) auf die Grundrisse gross. Es braucht: 
- Für Unterhalt und Ersatz gut zugängliche Zentralen und 

(übereinanderliegende) Steigzonen. 
- Platz für die Realisierung von Lüftungsgeräten pro Wohnung. 
- Möglichst keine Einlagen von Leitungen und Lüftungsrohren 

in den Betondecken. 

 

4.6. Kontrollrundgang 

Die Entscheide aller Ausscheidungsrunden wurden in der Folge 
vom Preisgericht durch nochmaliges Überprüfen der entspre-
chenden Projekte in Wiedererwägung gezogen. Das Preisgericht 
hielt an den bisher gefassten Beschlüssen fest. 

 

4.7. Entscheid des Preisgerichtes 

In Anwendung der unter Punkt 4.1 (bzw. 2.6.2 des Wettbewerbs-
programms) aufgeführten Beurteilungskriterien entschied das 
Preisgericht, nach intensiver Diskussion einstimmig folgende 
Rangierung sowie Preiszuteilung zuzüglich zur festen Entschädi-
gung von Fr. 10'000.– pro Projekt, die alle Teams abgegebener 
Projekte zugute haben: 

1. Rang N° 9 ABEROT Fr.   60’000.– 

2. Rang  N° 4 LEVI Fr.   45’000.– 

3. Rang  N° 1 37.8° Fr.   30’000.– 

4. Rang  N° 3 Pfauenauge Fr.   15’000.– 

5. Rang  N° 10 GOLDFINGER Fr.   10’000.– 
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5 .  S C H L U S S B E M E R K U N G E N  

5.1. Empfehlungen für die Weiterbearbeitung 

Das Preisgericht empfiehlt dem Veranstalter, das Projekt N°9 
ABEROT weiterzuverfolgen und deren Verfasser unter Einbezug 
der Landschaftsarchitekten, die einen massgebenden Beitrag ge-
leistet haben, mit der Weiterbearbeitung zu beauftragen. 

Das Siegerprojekt hat die Anforderungen und das Raumpro-
gramm sehr gut erfüllt und eine ortsbaulich und architektonisch 
hervorragende Lösung mit hoher Wohnqualität entwickelt. Bei der 
Projektbereinigung und Weiterbearbeitung sollen die im Projekt-
beschrieb aufgeführten Punkte speziell beachtet werden. 

 

5.2. Weiteres Vorgehen 

Der Entscheid des Preisgerichts geht als Antrag an den Veran-
stalter. Alle Teilnehmenden und die Medien werden über den 
Entscheid der Jury und den Antrag zur Weiterbearbeitung orien-
tiert. In der Zeit vom 18. bis und mit 28. September 2013 werden 
die Wettbewerbsbeiträge in der zone contemporaine, d.h. im Ga-
lerieraum des Verwaltungsgebäudes Pneu Fahrni AG, Frei-
burgstrasse 580, 3172 Niederwangen b. Bern öffentlich ausge-
stellt mit täglichen Öffnungszeiten werktags zwischen 14:00 bis 
17:45 Uhr (Mittwoch und Freitag jeweils zusätzlich von 18:00 bis 
20:00 Uhr mit Anwesenheit einer Fachperson) und am Samstag 
von 10:00 bis 12:00 Uhr. Am Sonntag bleibt die Ausstellung ge-
schlossen. Zu Eröffnung der Ausstellung am Dienstag, 17. Sep-
tember 2013 um 17:30 Uhr sind alle Teilnehmenden, Vertreter 
der MEG, der Gemeinde Köniz und die Mitglieder des Preisge-
richts herzlich eingeladen. Dabei besteht die Gelegenheit, Mit-
glieder des Preisgerichtes zu befragen. Die Betreffenden erhalten 
eine persönliche Einladung zur Ausstellungs-Eröffnung. 

 

5.3. Anerkennung und Dank 

Trotz der verbindlichen Vorgaben der Überbauungsordnung und 
der klaren Zielsetzung war die Projektierungsaufgabe komplex. 
Der intensive Einbezug der Landschaft und die relativ hohe Dich-
te in den eng gefassten Baufeldern, aber auch die hohen Ansprü-
che an die Nachhaltigkeit stellten hohe Ansprüche an die Projek-
tierenden. Umso mehr ist das Preisgericht erfreut über die Vielfäl-
tigkeit und die Qualität der eingegangenen Projekte sowie die un-
terschiedlichen konzeptionellen Ansätze.  

Beim Siegerprojekt ist das Preisgericht überzeugt, dass neben 
der insgesamt besten Erfüllung aller Beurteilungskriterien ein Op-
timum an Funktionalität, gestalterischer Qualität, Wohnlichkeit, 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit erreicht wurde. 

Die Durchführung eines Architekturwettbewerbes bringt dem Ver-
anstalter Gewissheit, dass er für die gestellte Aufgabe eine gute 
Lösung gefunden hat. Der Vergleich zwischen mehreren Projek-
ten mit unterschiedlichsten Lösungsansätzen zeigt deren Mög-
lichkeiten und erlaubt es, vergleichend die Vor- und Nachteile 
sowie die Chancen und Risiken der Vorschläge zu erkennen. 

Dem erstrangierten Team gratuliert das Preisgericht für seine 
herausragende Arbeit. Allen anderen Preisträgern, aber auch al-
len weiteren Teilnehmern dankt das Preisgericht für ihre unter-
schiedlichen aber insgesamt sehr wertvollen Beiträge. 
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6 .  G E N E H M I G U N G  D U R C H  D A S  P R E I S G E R I C H T  
 

Das Preisgericht genehmigt den vorliegenden Bericht, inklusiv 
Anhang.  

 
Niederwangen, den 2. September 2013 

 
Das Preisgericht: 

Friedrich Wiedmer 

Ulrich Buchschacher 

Katrin Sedlmayer 

Luc Mentha 

Ueli Marbach 

Pius Flury 

Marie Noëlle Adolphe  

Marianne Dutli Derron 

Werner Waldhauser  

Urs Wilk 

Marlene Zingg  

Heinrich Schachenmann 

Marc Maurer  

Hans Wyss 

Ueli Zingg 

Rudolf Käser 

Jürg Herzog 

René Schaad
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7 .  C O U V E R T Ö F F N U N G  

Nach Genehmigung und Unterzeichnung des vorliegenden Be-
richtes durch das Preisgericht ergibt die Öffnung der Kuverts fol-
gende Verfasserinnen und Verfasser der eingereichten Projekte: 
 

7.1. Zur Weiterbearbeitung empfohlen 

1. Rang N° 9  ABEROT 
Verantwortliche VerfasserInnen: 

• Blue Architects AG & Ruprecht Architekten GmbH,  
Wasserwerkstrasse 129, 8037 Zürich 
Rafael Ruprecht (Projektleitung) Thomas Hildebrand,  
Carla Ferrer, Saskja Odermatt, Jaques Perroud,  
Michael Stünzi, Tina Geng, Kousaku Matsumoto 

Weitere an der Planung Beteiligte: 
• Landschaftsarchitektur: 

Rotzler Krebs Partner Landschaftsarchitekten GmbH, 
8400 Winterthur; Stefan Rotzler, Michael Saur 

• Bauingenieur: 
Walt + Galmarini AG dipl Ing ETH SIA USIC, 8008 Zürich; 
Carlo Galmarini  

• Haustechnik + Bauphysik: 
Amstein & Walthert; Rolf Mielebacher; Martin Glückler, Mario 
Bleisch 

• Energie: 
Amstein & Walthert Energiekonzept in Zusammenarbeit mit 
Nik Haller, Professur Dr. Hansjürg Leibundgut ETH Zürich 

• Visualisierung:  
Maaars, 8045 Zürich; David Klemmer 

 

7.2. Weitere Rangierte 

2. Rang N° 4  LEVI 
Verantwortliche VerfasserInnen: 

• Planergemeinschaft Büro B Architekten und Planer AG, 
Overhage & Roggo Architekten AG, 3011 Bern 
Christopher Berger, Jelli Thomann, Beat Overhage,  
Philippe Roggo, Michele D'Ariano, Thomas Müller,  
Benz Hubler, Luca Brunori, Matteo Gargallo 

Weitere an der Planung Beteiligte: 
• 4d AG Landschaftsarchitekten BSLA, 3013 Bern 
• Roschi + Partner AG, Gebäudetechnik, 3098 Köniz 
• Gartenmann Engineering AG, Bauphysik, 3000 Bern 25 
• Klarbild Visuals, Visualisierung, 3011 Bern 
 

3. Rang N° 1  37.8° 
Verantwortliche VerfasserInnen: 

• Aebi & Vincent Architekten, 3007 Bern 
Pascal Vincent, Bernhard Aebi, Karola Kamp, Filipe Marques, 
Lukas Mathis, Antonio Merone, Sandra Schär,  
Maximilian A. Willier 

Weitere an der Planung Beteiligte: 
• w+s Landschaftsarchitekten, 4500 Solothurn;  

Toni Weber, Bettina Sedlaczek 
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4. Rang N° 3  Pfauenauge 
Verantwortliche VerfasserInnen: 

• reinhardpartner, Architekten und Planer AG, 3006 Bern 
Carolin Küpfert, Franziska Hartmeier, Katharina Grimm,  
Martin Eichenberger, Jürg Sollberger 

Weitere an der Planung Beteiligte: 
• Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten, 3006 Bern;  

Beatrice Friedli, Christoph Läderach 

 

5. Rang N° 10  GOLDFINGER 
Verantwortliche VerfasserInnen: 

• architekten.süd5, 2501 Biel/Bienne 
Yves Baumann, Markus Bolliger, Andrea Molari,  
Yannick Roschi, Andreas Sager, Rolf Suter,  
Susana Duarte Raposo 

Weitere an der Planung Beteiligte: 
• Prona AG, Energie und Umwelt, Biel; Matthias Schmid 

• ja-project, Visualisierung Berlin;  
Jutta Rentsch & Andrea Serpa 

 

 

7.3. Nichtrangierte 

N°  2 SMOOTHIE 

Verantwortliche VerfasserInnen: 

• Luca Selva Architekten ETH BSA SIA AG, 4051 Basel 
Luca Selva, Roger Braccini, Laia Solé, Adriana Pablos 

Weitere an der Planung Beteiligte: 
• Amstein  + Walthert, Haustechnik; Patrik Stierli 

• Maaars Architektur Visualisierung 

• Modellbau Ursula Burla 

 

N°  5 RIED P1 

Verantwortliche VerfasserInnen: 

• brügger architekten ag, 3601 Thun 
Heinz Brügger, Kurt Wyss, Sandro Tonietti, Martin Reuti-
mann, Mario Zurbriggen, Marlis Zimmermann 

Weitere an der Planung Beteiligte: 
• david & von arx landschaftsarchitektur, 4500 Solothurn 

• Stube13, Visualisierung, Zürich 

 

N°  6 luegit vo baerge u tal 

Verantwortliche VerfasserInnen: 

• matti ragaz hitz architekten ag, 3097 Liebefeld-Bern 
Silvio Ragaz, Conor McHugh, Aitor Andueza, Christoph Leu-
enberger, Claudia Reinhard 

Weitere an der Planung Beteiligte: 
• Freiraumarchitektur, Landschaftsarchitekt; Markus Bieri, 

Christian Tack 

• Amstein + Walthert; Robert Porsius, David Goetz 
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N°  7 PROXEMIK 

Verantwortliche VerfasserInnen: 

• Duplex Architekten AG, Zürich 
Anne Kaestle, Dan Schürch, Christof Weber, Benjamin Häni, 
Sofia Kalafatis 

Weitere an der Planung Beteiligte: 
• Hager Partner AG, Landschaftsarchitektur, Zürich;  

Pascal Posset, Christina Höfelmann, Gisa Hedden 

• Ernst Basler + Partner AG, Haustechnik, Zürich;  
Heinz Richter 

• Edy Toscano AG, Statik, Zürich;  
Gerd Kaschadt 

 

N°  8 Drumlin 

Verantwortliche VerfasserInnen: 

• W2H Architekten AG, 3008 Bern 
Andreas Wenger, Andreas Herzog, Adrian Habegger, Adrian 
von Känel, Marion Spillmann, Sandra M. Borreguero, Bruno 
Peris Renggli 

Weitere an der Planung Beteiligte: 
• SMT Ingenieure, Bauingenieur, Bern; Matthias Lüthi 

• Edouard Monaco, Bauphysik, Liebefeld 

• Pixelschmiede Ittigen, Visualisierung; Manuel Seger 

 



 

02.09.2013 Miteigentümergemeinschaft MEG Ried-Köniz  • Wettbewerb auf Einladung „Wohnen im Ried Köniz“  •  Seite  19 

A N H A N G  P R O J E K T B E S C H R I E B E  U N D  P L Ä N E  
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1. Rang, zur Weiterbearbeitung empfohlen: N° 9 ABEROT 

 

Das Projekt respektiert in den Baubereichen B und E konsequent die 
ÜO und den Masterplan, weicht aber im Baubereich A gestützt auf 
Punkt 1.4 des Wettbewerbsprogramms in zwei wesentlichen Punkten 
davon ab. Der südliche, an der Ringstrasse liegende Teil übernimmt in 
Stellung, und Volumetrie die Struktur der bestehenden Überbauung im 
Westen und bildet mit den Gebäuden 107 bis 111 einen neuen zwei-
bündigen Siedlungsfinger. Im nördlichen Teil bildet das Gebäude an-
ders als in der ÜO den talseitigen Rand des Baufingers mit versetz-
tem, nun bergseitigem Hof- und Zugangsbereich. 

Das hat eine Reihe von Vorzügen: Der Übergang vom streng orthogo-
nal gefügten bestehenden Quartier im Westen zur organischen Struk-
tur des Papillon erfolgt in der Situation auf eine selbstverständliche 
aber subtile Art, welche beiden sehr unterschiedlichen Quartierstruktu-
ren Rechnung trägt und die es erlaubt, den belebten Siedlungs-
Aussenraum (Hof) im Baufeld A weiter zu fassen und mit der Nach-
barschaft zu verschmelzen. Indem das nordseitige Gebäude auf die 
Talseite des Baufeldes geschoben wird, kann einerseits der attraktive 
und ungestörte Aussenraum zwischen Waldrand, Weiher und Baufin-
ger erhalten und für die Wohnungen erlebbar gemacht werden, ande-
rerseits die ausgeprägte Geländemulde für zusätzliches Bauvolumen 
genutzt werden, ohne dass grosse Aufschüttungen und Stützmauern 
für den belebten Zugangsbereich nötig werden. Zudem wird der attrak-
tivste Grünfinger ganz im Norden zwischen den Baubereichen A und B 
und dem Waldrand optisch erweitert, lärmmässig abgeschirmt und 
dadurch aufgewertet. 

Die Gebäude sind zu den Grünfingern hin bemerkenswert zurückhal-
tend und privat gestaltet ohne vorspringende Balkone und andere be-
lebte Zonen, was bewirkt, dass die ruhige Landschaft nicht bedrängt 
wird und so die Wohnungen daran ungestört teilhaben. Demgegen-
über ist die Hofseite in ihrer Nutzung, Gliederung und Materialisierung 
sehr differenziert und wirkt als „Nachbarschaftsmaschine“, d.h. als 
ausgeprägt öffentlicher Raum. 

Im Baubereich E fächern sich die in den Hang geschnittenen Gebäu-
descheiben so auf, dass sie als selbstverständliche Fortsetzung der 
bestehenden Bebauung im Westen wirken und gleichzeitig den Bau-
fingern nördlich der Ringstrasse Halt geben. Ihre Umgebung ist zu-
rückhaltend genutzt und gestaltet, so dass die Hostet bis zur 
Ringstrasse und zu den Baufingern durchfliesst und damit die Land-
schaft verbindet. 

In den Baubereichen A und B sind die Wohnungen grundsätzlich 
durchgehend mit Ost- und Westorientierung, mehrheitlich mit transpa-
rentem Z-Grundriss. Möblierbarkeit und Zonierung sind gut, die Licht-
führung ausreichend. Die Mehrzahl der Zimmer wird vorteilhaft über 
eine Vorzone erschlossen, selten über das Wohnzimmer und nie über 
die Küche. Balkone und Loggien sind gut nutzbar und je Wohnung 
gegen Osten und Westen gerichtet, teilweise mit Störpotential für die 
angrenzenden Individualzimmer. Die gemeinnützigen Wohnungen 
sind in einem einzigen Block konzentriert, was die genossenschaftli-
che Gemeinschaft unterstützt. Auf der Westseite helfen die eingezo-
genen Loggien und die dadurch mögliche seitliche Belichtung der 
Zimmer mit, der Lärmbelastung auszuweichen. 

Auch im Baubereich E sind die Wohnungen von hoher Qualität, vor-
bildlich zoniert und variabel nutz- und möblierbar, einzelne davon aber 
zu einseitig ausgerichtet und zu wenig besonnt. Beim Wohnungssplit 
sind tendenziell zu viele Kleinwohnungen und eher zu wenig 4 ½ und 
5 ½ Zimmer-Wohnungen geplant. 

Die belebten Aussenräume zu den Wohnungen sind in den Bauberei-
chen A und B in Gestalt und Nutzungsmöglichkeit attraktiv, im E etwas 
dürftig. Die Zugänglichkeit für Rettungsfahrzeuge etc. ist vor allem im 
B knapp und nur bei seltener Benützung ausreichend (keine Taxis, 
Materialanlieferungen, etc.). Gut gelöst ist die Auto-Parkierung, die in 
jedem Bereich genügend Parkplätze in unmittelbarer Wohnungsnähe 
anbietet.  Die Einfahrt zum Parkgeschoss B beeinträchtigt aber das 
Erscheinungsbild und den Zugang zum Hof B. Vorbildlich sind die An-
gebote für Velos im B und im E  mit ausreichend Platz sowohl ebener-
dig bei den Hauseingängen wie auch in gut zugänglichen Räumen im 
UG. Im Baubereich A sind zu wenige Veloabstellplätze geplant. Die 
Gemeinschaftsräume sind z.T. zu klein und zu karg ausgerüstet. 

Das Projekt ABEROT ist das teuerste aber auch grösste aller geprüf-
ten Projekte. In der Auswertung liegt es indes hinsichtlich der Kosten 
pro Geschoss- und Nutzfläche unter dem Schnitt. Kostenmindernd ist 
die Anzahl der Erschliessungskerne im Baufeld A und B. Auch der 
moderat gehaltene Verglasungsanteil wirkt sich positiv auf die Ge-
samtkosten aus. 

Das Projekt überzeugt durch seine insgesamt gute Erfüllung des Pro-
gramms, durch seine hohe Wohnlichkeit und seine städtebaulichen 
Qualitäten. Im Baubereich A übersteigt aber die bauliche Dichte das 
mit der ÜO festgelegte Maximum. 
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2. Rang: N° 4 LEVI  

 

Das Projekt Levi hält sich weitgehend an die Festlegungen der Über-
bauungsordnung und übernimmt so die städtebaulichen Grundzüge 
zur Anordnung der Gebäude in den vorgegebenen Baufeldern und zur 
Gliederung der Aussenräume in Landschaftsfinger und Erschlies-
sungshof. Das Projekt erfüllt die planungsrechtlichen Bedingungen. 
Die Zwischenräume zwischen den Längsgebäuden und den Punkt-
bauten in den Baufeldern A + B ergeben eine wertvolle Ausweitung 
am Anfang, respektive am Ende der längs gerichteten Erschlies-
sungsbereiche. Durch diese Lücken in den Gebäudezeilen entstehen 
willkommene räumliche Querbezüge zum Landschaftsfinger. Sie bil-
den punktvolle Platzbereiche mit guter Aufenthaltsqualität, welche die 
Erschliessungsbereiche räumlich und funktional aufwerten. Weitere 
untergeordnete, aber funktional wichtige Querbezüge werden durch 
offene Durchgänge im Erdgeschoss der Längsbauten ermöglicht. 

Konsequent werden die Erschliessungsbereiche A und B mit steiner-
nen Flächen vom durchgehend begrünten Landschaftsfinger unter-
schieden. Sie werden mit zahlreichen Topfbäumen versehen, was 
auch Aufenthalt in diesen Erschliessungsbereichen ermöglicht. 

Im Baufeld E werden die Erschliessungszonen in Form von „Lauben“ 
ins Innere der Gebäude gelegt. Der übergeordnete natürlich gestaltete 
Freiraum in der Mitte des Areals Ried fliesst so dem gewachsenen 
Teerrainverlauf folgend zwischen den Baukörpern hindurch bis zur 
Ringstrasse und verknüpft sich mit dem Landschaftsfinger zwischen 
den Baufeldern A und B. Diesem übergeordneten Konzept steht je-
doch die vorgeschlagene Stützmauer zum Strassenraum entgegen.  

Die unterschiedlichen Gebäudetypen auf allen drei Baufeldern sind 
einheitlich mit durchgehenden Bandfassaden gestaltet. Dies ergibt 
eine identitätsstiftende, ruhig wirkende Gesamterscheinung von an-
sprechender gestalterischer Qualität, mitbestimmt durch die Differen-
zierung in der Ausformulierung der Fassaden zum Erschliessungsbe-
reich mit halbauskragenden Balkonen und zum Grünfinger mit in der 
Tiefe leicht variierenden Balkonbändern. Die in der Höhe gestaffelte 
Lage der Gebäudezeilen A + B ergeben eine gute Einbettung in die 
vorhandenen topografischen Verhältnisse. 

Bei den Punktbauten in A und B sowie bei den Bauten E befinden sich 
in zurückspringenden Erdgeschossen Gemeinschaftsräume, an der 
Strasse auch Dienstleistungs- und Atelierräume. Diese Nutzungen 
verknüpfen damit die Gebäude geschickt mit den aussenräumlichen 
Funktionen des Ankommens und des Aufenthaltes. Den Erdgeschoss-
wohnungen in den Längsbauten A + B sind sowohl zum Landschafts-
finger als auch zu den Erschliessungsbereichen private Vorzonen zu-

geordnet als Abgrenzung zu den halböffentlichen Aussenräumen. Zum 
Hof hin sind sie jedoch zu knapp bemessen, um einen wirksamen 
Schutz der Privatheit zu gewährleisten. Die private Gartennutzung auf 
den vorspringenden Sockeln zum Landschaftsfinger weicht von der 
Überbauungsordnung ab, ist aber konzeptverträglich und kompensiert 
die Beeinträchtigung der Privatheit auf der Hofseite. 

Die unterirdischen Autoeinstellhallen sind für jedes Baufeld separat 
angeordnet und separat erschlossen, vorteilhaft für eine etappenweise 
Realisierung. Mit 0.61 Parkplätze pro 100 m2 BGF oder 1.11 pro 
Wohnung werden zu wenig Parkplätze ausgewiesen. Die Parkierung 
im zweiten Untergeschoss des Baufeldes E ist so nicht möglich. In den 
Baufeldern B und E fehlen genügend Veloabstellplätze. Die Erschlies-
sung der Veloabstelllräume im Baufeld B hinter den Treppenhäusern 
ist unattraktiv.   

Die vorgesehenen Wohnungstypologien mit fassadenbündigen Loggi-
en bei den Punktbauten A + B und den Bauten E, sowie die Durch-
wohntypen bei den Längsbauten A + B mit halbauskragenden beidsei-
tigen Balkonlösungen überzeugen in ihrer Wohnqualität weitgehend. 
Kritisch beurteilt werden bei den Durchgangswohnungen die schmale 
räumliche Beziehung zwischen Wohn- und Essbereich sowie die Log-
gien vor den Kinderzimmern. Die Anordnung der Treppenhäuser und 
die Gebäudestrukturen ermöglichen eine gute Variabilität des Woh-
nungsmixes. Insgesamt werden tendenziell zu viele grosse und zu 
wenig kleine Wohnungen angeboten.  

Die vorgeschlagenen gemeinnützigen Wohnungen am Anfang der 
Baufelder A + B gelegen sind knapp grösser als die Vorgabe. Eine 
hohe Anzahl der Individualzimmer mit 10 bis 11 m2 entspricht jedoch 
nicht den Minimalanforderungen. Die Anzahl der nachgewiesenen 
Familienwohnungen genügen knapp. Die Durchwohntypologie ist at-
traktiv, die Zimmer sind aber vorwiegend über Ess- oder Wohnbereich 
erschlossen, was deren Nutzungsqualität einschränkt. Die eher zu 
kleinen Loggien liegen teilweise vor Individualzimmern, was zu Nut-
zungskonflikten führt.  

Das Projekt Levi ist knapp das günstigste Projekt aller geprüften Pro-
jekte, u.a. wegen der zu tiefen Zahl von kleinen Wohnungen. Kosten-
mindernd wirkt sich auch die kleine Mantelfläche der Fassade aus. 

Das Projekt Levi ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Beitrag. Er über-
zeugt mit städtebaulichen und aussenräumlichen Qualitäten und mit 
einer ansprechenden architektonischen Gesamtwirkung. Mängel be-
stehen bei der Wohnqualität der gemeinnützigen Wohnungen. 
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3. Rang: N° 1 37.8° 

 

Der Entwurf orientiert sich weitgehend an der Überbauungsordnung, 
weicht aber mit dem sechsgeschossigen Kopfbau des Baufingers B 
massgeblich von Masterplan ab. Diese Abweichung ist in der städte-
baulichen Gesamtkonzeption jedoch schlüssig und ermöglicht einen 
klaren Abschluss zum nördlichen Waldrand und eine erhöhte Wohn-
nutzung an dieser bevorzugten Rand- und Aussichtslage trotz leicht 
erhöhter Lärmbelastung. Die klare Begrenzung der Baufelder A und B 
mittels eines Sockels unterstreicht die beabsichtigte Wechselwirkung 
von ruralen Grünräumen und urbanen Baufeldern.  

Durch die Anordnung der Bauten entlang dem Sockelrand wird beim 
Baufinger B ein grosser, freier Hofraum geschaffen. Beim Baufinger A 
kann dieselbe Massnahme nicht überzeugen, da nur die hangseitige 
Hauszeile realisiert werden kann und der Sockel alleine nicht dieselbe 
Wirkung erzielt. Jedoch wird der Verzicht auf die volle Geschossigkeit 
beim Baufeld A zugunsten der Einbettung in die Massstäblichkeit des 
Ortes und zur Begünstigung der Aussichtslage des Baufeldes B positiv 
beurteilt. Die hangseitigen Wohnzeilen werden durch partielle, wenig 
attraktive, schluchtartige Fussgänger-Durchgänge  unterbrochen. 
Durch die westlichen Lücken entstehen hingegen willkommene räumli-
che Querbezüge zum Landschaftsfinger und attraktive Plätze, welche 
das Aufenthaltsangebot des Hofraumes bereichern. 

Differenziert werden auf dem Baufeld E die vorgeschlagenen drei Vo-
lumen in die naturbelassene Wiese gesetzt. Die Gebäudezeilen nutzen 
gegen Süden den Planungsbereich maximal aus. Eine Weiterführung 
dieser Setzung der weiteren Bauetappen auf dem Baufeld E wird kri-
tisch beurteilt. Gedeckte Plätze unter Auskragungen der Wohnzeilen 
entlang der Strasse übernehmen die gemeinschaftliche Hoffunktion. 

Während die Erschliessung bei den Baufeldern A und B selbstver-
ständlich über den Hof entlang der im Hochparterre liegenden Wohn-
nutzung funktioniert, führt dieser Weg bei den E-Gebäuden hangseitig 
über Terrain mit einem Laubengang zu den Erschliessungskernen und 
entlastet so wirkungsvoll die Grünräume von jeglichem Wegsystem. 
Die behindertengerechte Erschliessung ist gewährleistet aber muss 
teilweise wenig attraktiv über Untergeschosse und verschiedene Liftan-
lagen geführt werden. 

Die Sockelidee wird konsequent mit dem Verzicht auf die Privatisie-
rung der erdgeschossigen Aussenräume unterstützt. Der hangseitige 
Geländeverlauf und die Fassadengestaltung verunklären jedoch dieses 
Grundkonzept. 

Die unterschiedliche Qualität der Aussenräume diktiert die Grundriss-
organisation - Küche und Essen zum Hof, das Wohnen zum  Park. 

Diesem Grundprinzip folgend werden die umlaufenden Balkone kon-
sequent auf der Wohnseite zu gut nutzbaren privaten Aussenräumen 
ausgeweitet ungeachtet der Ausrichtung nach Ost oder West. Die 
Grundrisse entwickeln sich jeweils identisch aus einem knappen Ein-
gangs- und Verbindungskorridor diagonal durch  die Gebäudetiefe zum 
Wohn- bzw. Küchen/Ess-Zone hin. Zimmer werden additiv je Woh-
nungsgrösse seitlich angefügt. Dies führt zu einer grossen Flexibilität 
des Wohnungstyps, jedoch mit der Konsequenz immer gleich grosser 
Aufenthaltsräume, welche für Singlewohnungen grosszügig, für Fami-
lien aber knapp scheinen. Nachteilig ist der grosse Anteil von Zimmern, 
die vom Wohn- oder Küchenbereich her erschlossen sind. Der gefor-
derte Wohnungsspiegel wird nicht eingehalten. Sämtliche Zimmer wer-
den eingezogen, wodurch tiefere und gut möblierbare Balkonzonen 
entstehen aber auch eine Verschattung der Zimmer und Nutzungskon-
flikte sowie erhöhte Baukosten. 

Der genossenschaftliche Wohnungsbau wird in den Kopfbauten der 
Baufelder A und B vorgesehen, was der Integration in die Gesamtan-
lage nicht dient. Das Grundrissgrundkonzept wird beibehalten, wobei 
Wohn- und Küchen/Ess-Bereich linear durch das Gebäude gesteckt 
sind, was für die Nord-Süd-Lage folgerichtig ist. Anstelle der verlangten 
autonomen Zusatzzimmer werden Studios angeboten. Viele der Woh-
nungen sind zu gross, der Anteil an Familienwohnungen zu tief. 

Die Erschliessung der Anlage für Velo und Kinderwagen ist ungenü-
gend und die wenigen Einstellmöglichkeiten liegen weit von den Ein-
gangsbereichen entfernt. Der Hofraum besticht durch seine unaufge-
regte Grosszügigkeit, jedoch wird er diese wohl verlieren, wenn die 
fehlenden Veloabstellplätze diesen massgeblich besetzen. 

Die Fassaden weisen allseitig ein einheitliches Erscheinungsbild auf 
mit horizontalen Bändern aus Glas und Betonelementen. Trotz vorge-
lagerten verschiebbaren und funktionstauglichen Verschattungsele-
menten entsteht keine selbstverständliche Adressbildung – Eingang 
reiht sich uniform an Eingang. 

Geschossfläche und Gebäudevolumen sind bei diesem Projekt am 
niedrigsten, die Aussengeschossfläche dagegen am höchsten. Die 
Kosten liegen im oberen Mittelfeld. Verteuernd wirkt sich u.a. der hohe 
Verglasungsanteil aus, ferner der Gebäudesockel, welcher z.B. bei den 
Lifts eine Durchladekabine und eine zusätzliche Tür benötigt. 

Das Projekt kann trotz Einhaltung der ÜO auf städtebaulicher und 
wohntypologischer Ebene nicht vollumfänglich überzeugen. Die gerin-
ge Wohnungsanzahl wird nicht durch eine deutlich höhere Wohnquali-
tät gerechtfertigt. 
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4. Rang: N° 3 Pfauenauge  

 

Das Projekt übernimmt die planerischen Vorgaben mit Abweichungen 
gegenüber der Üo. Diese helfen aber mit zur Schaffung von interes-
santen Stadträumen. Im Zugangsbereich ab der Ringstrasse wird der 
urbane Wohnfinger mit dem ruralen Grünfinger zu einem grosszügigen 
und identitätsstiftenden Eingangsraum zusammengefasst und im ur-
banen Bereich durch ein Baumdach angenehm akzentuiert. Allerdings 
wird damit ein Grundanliegen im Richtplan, nämlich die Schaffung ei-
ner räumlichen Verbindung von der Ringstrasse zu den Fingerräumen 
zu wenig beachtet. Verwandte stadträumliche Elemente sind an den 
Enden der Wohnfinger vorgeschlagen, so dass sich eine übergeordne-
te und stimmige Einheit mit gassenähnlichen Erschliessungsräumen 
und platzförmigen Abschlüssen ergibt: Dem Papillon werden sozusa-
gen Pfauenaugen aufgesetzt. Es ergibt sich eine massstäblich ange-
nehme Volumetrie, mit -vor allem im Bereich der Gebäudereihe A- 
geschickter Anpassung an den Geländeverlauf mit Tiefgarage und 
Terrassen-/Sockelausbildung, die den öffentlichen Charakter dieses 
Bereichs gut zu interpretieren vermag. Die Ringstrasse wird mit präzi-
sen strassenbegleitenden Baufluchten eindeutig und konzeptionell 
richtig gefasst. Der Vorschlag von winkelförmigen Bauten für das Bau-
feld E ist konzeptionell im engeren und im weiteren Planungsbereich 
wenig überzeugend. 

Die bezüglich Lage und Typologie verschiedenartigen Wohnungen 
basieren auf relativ einfachen und klaren Grundstrukturen. Einerseits 
sind das bewährte Zweispänner mit relativ grosser Bautiefe und daher 
mit innen liegenden Treppenhäusern und andererseits Maisonette-
wohnungen; zum Teil sind diese kombiniert. Die präzisen räumlichen 
Strukturen werden umgesetzt mit einfachen Tragstrukturen mit eher 
kleinen Spannweiten und tragenden Fassaden. Zusammen mit den 
durchlaufenden Balkonschichten ergibt sich damit die Grundlage für 
eine nachhaltige Brauchbarkeit und Flexibilität sowie den nachgewie-
senen Konzepten der Energie und Oekologie. Die stadträumlichen 
Qualitäten finden damit in der strukturellen Durchbildung eine ein-

leuchtende Fortsetzung. So kommt die einfache Fassadenstruktur 
dank durchlaufenden Balkonen mit beweglichen Storenelementen zu 
einem vielfältigen Ausdruck. 

Nachteilig in der vorgeschlagenen Nutzungsverteilung ist der über-
grosse Anteil von Maisonettewohnungen, insbesondere für den ge-
meinnützigen Anteil. Zwar sind diese räumlich interessant ausgebildet, 
doch sind sie aus Bedarfs- und betrieblichen Gründen wie etwa Alters- 
und Behindertengerechtigkeit, nicht erwünscht und funktional nicht 
optimal ausgebildet: Doppelerschliessungen ohne Nutzung der Lifter-
schliessung widersprechen einer Gebrauchsoptimierung und -
flexibilität, die Gartenzuteilung überzeugt nicht, die rue interieure mit 
zentralem Treppenhaus ist zwar ökonomisch, doch kaum im er-
wünschten Masse Kontakt fördernd.  

Die Erschliessung der Wohnhäuser mit Velo ist von der vorgeschlage-
nen Lage her sehr gut, doch verhindert die spezifische und langweilige 
Formulierung der Veloboxen den erwünschten lebendigen Strassen-
raum im Wohnfinger total. Die Veloabstellplätze im A-Finger sind teil-
weise zu weit von den Treppenhäusern entfernt. 

Die PW-Parkierung ist für den A-Finger separat und unter Einbezug 
der Höhendifferenzen gut gelöst mit einer zur bestehenden Vi-
sanarampe parallel geführten neuen Rampe. Die Zufahrtsrampe zur 
Parkierung unter dem B-Finger ist verkehrsmässig verständlich, doch 
wird mit dieser Lage das „Pfauenauge“ im Eingangsbereich gestört. 
Die eigentliche Parkierung unter dem B-Finger mit paketweiser Gliede-
rung der Parkierungshalle und klarer Zuordnung zu den Treppenhäu-
sern ist funktional gut gelöst. 

 

Das Projekt gefällt durch die mit feinen Massnahmen erreichten städ-
tebaulichen Qualitäten und an sich interessanten Wohnungen, die 
aber teilweise als wenig marktfähig beurteilt werden.
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5. Rang: N° 10 GOLDFINGER 

 

Die städtebauliche Konzeption mit dichter Randbebauung übernimmt 
im Grundsatz die Leitidee der Überbauungsordnung. Auf dem Baufeld 
E wird allerdings vom Masterplan abgewichen. 

Mit Gebäudeverbreiterungen und Verengungen wird ein Hof gebildet 
der das Baufeld B und ein Teil des Baufeldes E umfasst – ein Hof über 
die Strasse, der den urbanen Raum im Innern von der umliegenden 
Landschaft abgrenzt. Diese klare Haltung wird als möglich beurteilt 
und konsequent umgesetzt, indem im Erdgeschoss auf Wohnnutzun-
gen weitgehend verzichtet wird. Beliebig und unbewältigt wirken die 
Gebäudeverbreiterungen. 

Nicht zu überzeugen vermag dieser gleiche Ansatz auf dem Baufeld 
A, weil der Baubauungsvorschlag nicht in Dialog tritt mit den beste-
henden Bauten und die Umgebungsgestaltung ungenügend auf die 
Nachbarschaft reagiert.  

Das Freilegen des Erdgeschosses im Baufeld B wird an dieser Lage 
nicht verstanden und wirkt in der Dimensionierung unangemessen. 
Die aufwendige Freiraumgestaltung mit einer Folge von Plätzen und 
Wasserbecken bleibt fragwürdig und eignet sich eher für starke Publi-
kumsnutzungen an innerstädtischen Passantenlagen als für ein Woh-
numfeld am äusseren Siedlungsrand von Köniz. Das Baumdach beim 
Hofeingang behindert die Zugänglichkeit für Notfahrzeuge und Feuer-
wehr und widerspricht der städtebaulichen Absicht. 

Das Wohnungsangebot ist vielfältig. Die angestrebte soziale Durchmi-
schung kann mit diesem Angebot sicher gut erreicht werden. Die 
Wohnungen sind funktional und mehrheitlich gut, aber manchmal 

knapp geschnitten. Leider sind in einigen Wohnungen die Küche, das 
Essen und das Wohnen in einem Raum organisiert ohne weitere 
räumliche Gliederung, dies beeinträchtigt den Wohnwert und die Fle-
xibilität der Möblierungsmöglichkeiten.  

In den fünfspännigen Punktbauten im Nordwesten führt die Gebäude-
tiefe zu ungenügend belichteten Wohnungen, die teilweise zu gering 
besonnt werden. 

Der architektonische Ausdruck auf der Hofseite ist angenehm ruhig. 
Die Holzelementfassaden bringen Wohnlichkeit in den dichten Hof. 
Die tragende Konstruktion ist aus Recyclingbeton. 

Aussen variieren die Fassaden stark. Die Balkone sind mal eingezo-
gen mal vorspringend. Diese zusätzliche Unruhe in der äusseren Er-
scheinung schwächt die Idee des Hofrandes unnötig. 

Die fussläufige Erschliessung im Erdgeschoss ist schlüssig und kon-
fliktfrei. Die neuen Tiefgaragenrampen tangieren leider die Grünfinger 
an der sensiblen Schnittstelle entlang der Strasse. 

 

Der grosse Hof als Konzeptidee weist ein grosses Potential auf und ist 
als Ansatz überzeugend. Die architektonische Umsetzung mit zahlrei-
chen Ausnahmen und Variationen schwächt hingegen das Projekt. 
Insbesondere vermag das Baufeld A nicht dieselbe Kraft zu entwi-
ckeln. Qualitäten sind in den Wohnungsgrundrissen und dem vielfälti-
gen Wohnungsangebot zu finden. Dennoch überzeugt das Projekt 
städtebaulich unter den Preisträgern am Wenigsten. 
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Nichtrangierte Projekte 
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